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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Stadtrat 17.10.2018 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

01 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, rechtzeitig vor Antragsschluss, dem 30. 

November 2018, den entsprechenden Ausschüssen und den Stadtratsmitgliedern 

Vorschläge zu unterbreiten, wie die Stadt Erfurt von dem Bundesförderprogramm 

„Nationale Projekte des Städtebaus - Projektaufruf 2018/19“ profitieren kann. 

 

02 

Es ist dabei von der Stadtverwaltung zu prüfen, welche konkreten Sanierungsmaßnahmen 

entsprechend der diesjährigen Förderkriterien im Rahmen des Bundesförderprogramms 

durchführbar wären. 

 

 

 

 

 

25.09.2018, gez. i.A. Bergmann   

Datum, Unterschrift 

 

  

 

Fraktion CDU 
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Nachhaltigkeitscontrolling  Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2018 2019 2020 2021 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

X Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Im Rahmen des Bundesprogramms Nationale Projekte des Städtebaus sollen investive 

sowie konzeptionelle Projekte mit besonderer nationaler bzw. internationaler 

Wahrnehmbarkeit, mit sehr hoher fachlicher Qualität, mit überdurchschnittlichem 

Investitionsvolumen oder mit hohem Innovationspotenzial gefördert werden. 

Das Antragsverfahren ist in zwei Phasen untergliedert: 1. Phase – Einreichung der 

Projektskizze1 und Auswahl der Förderprojekte; 2. Phase (nur für ausgewählte 

Projektkommunen) – Beantragung der Bundesförderung in Form einer Projektzuwendung 

nach Maßgabe der §§ 23, 44 BHO sowie der zu-gehörigen Verwaltungsvorschriften. Für die 

Antragstellung ist die Vorlage eines entsprechenden Stadt- oder 

Gemeinderatsbeschlusses notwendig. Bei Vorliegen einer kommunalen Haushaltsnotlage 

kann sich der Eigenanteil der Kommune auf bis zu 10% der förderfähigen Kosten 

reduzieren. 

Die Förderung ist bis zum 30. November 2018 zu beantragen. 

 

Von 2014 bis 2017 wurden über das Programm „Nationale Projekte des Städtebaus“ bisher 

102 Vorhaben mit einem Gesamtvolumen an Bundesmitteln von rund 302 Mio. € in das 

Programm aufgenommen. So gelang es beispielweise Weimar einen Förderbescheid in 

Höhe von 3 Mio. € für das Projekt „Haus der Weimarer Republik“ zu erhalten. 
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Quelle und weitere Informationen: 

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Aktuell/Aufrufe/aktuelle-meldungen/nps-2018-19-

node.html;jsessionid=E758123D5BCC2E8795F38E3DB604BABD.live21301 

 

Weitere Begründungspunkte erfolgen ggf. mündlich. 

 

 

 

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Aktuell/Aufrufe/aktuelle-meldungen/nps-2018-19-node.html;jsessionid=E758123D5BCC2E8795F38E3DB604BABD.live21301
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Aktuell/Aufrufe/aktuelle-meldungen/nps-2018-19-node.html;jsessionid=E758123D5BCC2E8795F38E3DB604BABD.live21301
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